
Gesetz über Vereinfachung des Staatsapparates ÖVV
I.
§i

Die vom Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und vom Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik vorgelegten Materialien zur Vervollkommnung und 
Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates werden gebilligt.

§ 2
(1) Um die Erfüllung der wachsenden Aufgaben beim Aufbau 

des Sozialismus zu gewährleisten, ist die leitende Tätigkeit im 
gesamten Staatsapparat nach folgenden Grundsätzen zu verbes
sern:

1. Für die Tätigkeit aller Organe der Staatsmacht, besonders 
für die Planung und Leitung der Volkswirtschaft, gilt das Prin
zip des demokratischen Zentralismus. Die Planung der einzelnen 
Zweige und Bereiche der Volkswirtschaft hat komplex und terri
torial zu erfolgen.

2. Das Recht jedes Werktätigen auf bewußtes, schöpferisches 
Mitwirken in der Produktion und bei der Leitung der Wirtschaft 
ist zu sichern. Durch die Planungsorgane und Wirtschaftsleitun
gen ist eine enge Zusammenarbeit mit den Gewerkschaftsorganen 
herbeizuführen.

3. Die zentralen Organe der staatlichen Verwaltung haben sich 
in ihrer Tätigkeit auf die Entscheidung der grundsätzlichen Fra
gen zu konzentrieren und die Kontrolle der Durchführung zu 
sichern.

4. Gemäß dem Gesetz vom 17. Januar 1957 über die örtlichen 
Organe der Staatsmacht (GBl. I S. 65) ist diesen die volle Ver
antwortung für die staatlichen und wirtschaftlichen Aufgaben in 
ihrem Zuständigkeitsbereich zu übertragen.

5. Die operative Leitung der Betriebe der Industrie, des Bau
wesens und der Landwirtschaft ist näher an die Basis zu ver
legen. Die operativ-wirtschaftliche Selbständigkeit der Betriebe 
im Rahmen des staatlichen Planes ist zu stärken; die Eigenverant
wortung der Werkleiter ist zu erhöhen.

6. Die wissenschaftliche Tätigkeit in Forschung und Lehre ist 
enger mit der Praxis des sozialistischen Aufbaus zu verbinden. 
Es ist eine raschere Ausnutzung der Erkenntnisse der Wissen
schaft und Technik zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zu 
sichern.

(2) Die Vervollkommnung der Arbeit des Staatsapparates ist 
mit der Vereinfachung der Struktur und Arbeitsweise in allen 
Organen der staatlichen Verwaltung zu verbinden. Die Verein
fachung im Staatsapparat und die Änderung der Arbeitsweise 
muß zur Einsparung von finanziellen Mitteln und Arbeitskräften 
führen.

487


